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. Das Kaminfegerweſen .
1. Polizeiſtrafgeſetzbuch .

§ 113 . Kaminfeger und deren Gehilfen , welche den
über den Betrieb der Kaminfegerei erlaſſenen Verordnungen
zuwiderhandeln , unterliegen Geldſtrafen ! ) oder Haft bis zu
acht Tagen .

2. Kaminfegerordnung vom 29 . November 1921 .
In der Faſſung der Verordnung vom 16. Auguſt 1922 ( Geſ. ⸗ u. VOBl .

1921 S. 513 , 1922 S. 650) .

Gemäß den § § 39 , 47 , 77 und 128 Abſatz 2 der Ge —
werbeordnung und aufgrund der 88 113 und 134 des Polizei⸗
ſtrafgeſetzbuches wird verordnet , was folgt:

I . Kehrbezirkinhaber .
S 1. Die ſelbſtändige Ausübung des Kaminfegerge⸗

werbes ſteht im Lande Baden nur den für die einzelnen Kehr⸗
bezirke beſtellten Kaminfegern zu .

II . Kehrbezirke .
§ 2 . ( 1) Die ſeitherige Kehrbezirkeinteilung wird durch

dieſe Verordnung nicht berührt .
( 2) Das Arbeitsminiſterium ?) kann im öffentlichen Inter⸗

eſſe nach Anhörung der beteiligten Gemeinden und der badi⸗
ſchen Kaminfegerorganiſationen Kehrbezirke aufheben , verän⸗
dern , neueinrichten oder neuzuteilen .

§ 3. Iſt die Stelle eines Kaminfegers freigeworden , ſo
hat das Bezirksamt zu prüfen , ob ein Anlaß zur Anderung ,3

übertretungsſtrafe (ſ. §S 39 des PolstrGB . in der Faſſung
der Bekanntm . v. 25. Juli 1923 , oben S. 546) .

) Jetzt : das Min . d. Innnern .
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